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SITZUNGSVERLAUF UND BESCHLÜSSE:

1 Begrüßungund Beschlussföhigkeit

2 Genehmigung der Sitzungsprolokolle vom22.10.2025 und I O.12.2O25

3 Berichl der Ausschüsse

Prüf u n gsou sschuss (l 9. I 2.202 5) yerlesen

P rüf u n gsov sschuss (l 6.0 3.2026) yerlesen

4 Rechnungsqbschluss 2O25

Dem Gemeinderot liegt der Bericht des Kossenverwollers Günther Mittelmoier zum
Rechnungsobschluss 2025 v or.

Der Rechnungsobschluss log in der Zeit von 02. bis 16.3.2026 zur ollgemeinen Einsichtnohme im
Gemeindeoml ouf.

lm Housholl 2025 slehen Gesomieinnohmen von € 8.005.351,41 Gesomtousgoben von €
8.339.686,28 gegenüber, zuzüglich Entnohmen ous Houshollsrücklogen von € 987.323,82 und
obzüglich Zuweisungen on Housholtsrücklogen von €783,79 ergibt sich ein Neltoergebnis für dos
Johr 2025 in der Höhe von € 652.205,16. Gegenüber dem l. NTVA 2025 liegen somit mehr
Einnohmen in der Höhe. von € 584. I 5 l,4l und mehr Ausgoben von < 7 4l .186,78 vor.

Die Ursochen der weniger Einnohmen und weniger Ausgoben konn mon im
Rechnungsobschluss 2025 ovf den Seiten 295 bis 301 einsehen. Hier werden die Einnohmen und
Ausgoben kommentiert.

Es wurde bei den Konoleinnohmen ein Abgong von € -252.997,48 (lout Finonzierungshousholt)
gemocht, dies beinholtet ouch Kopitollronsferzohlungen des Bundes, Dorlehenstilgungen,
Boukosten für Projekie. (ln der Ergebnisrechnung wören es +622.248,85). Dieses Minus sollsich im
Johr 2026 wieder in ein Plus verwondeln do wenig Projektkosten geplont sind. welche uns im Johr
2025 sehr geschodet hoben.

Es wurde bei den Wossereinnohmen ein Abgong von € -48.6 23,02 (lout Finonzierungsrechnung)
gemochl. dies beinhollet ouch Kopitoltronsfezohlungen des Bundes, Dorlehensiilgungen,
Dorlehensoufnohmen. Boukosten für Projekte. Die Vorschreibung für Wosser wurde bereits
ongehoben.

Die Personolkosien 2025liegen bei€ I .574.049,71 dcs sind co. l9 %der ordentlichen Einnohmen
und sind gegenüber 2024 um € 307.898,93 höher. Dies resultierl dorous, doss mehr Personol in
den Kindergörien für Kinderbelreuung gebroucht wurde. lch möchle ouch dorouf hinweisen,
doss diese Belröge olles Bruttobelröge sind.

Der Rechnungsobschluss selzt sich ous Ergebnishousholt, Finonzierungshousholl und
Vermögenshousholt zusommen. Der Ausschloggebende für die Berechnung des
Housholtspotenlioles ist der Ergebnishousholl welcher bei der Morktgemeinde Wullersdorf im
Johr 2025 ein minus von € -324.985,34 ousmochl. Dos Houshollspolenliol isl eine wichlige
Kenngröße und gibt die qkluelle Leistungslöhigkeit der Gemeinde wieder. Wenn dos
Houshollspotenliol innerholl des Zeilroumes des mittelfristigen Finonzplones (5 Johre) loufend
negoliv ist, ist ein Houshollskonsolidierungskonzepl zu erslellen. Es muss noch mehr dorouf
geochtet werden, doss geplonle Projekle vor Beschlussfossung mil einer Finonzierung belegt
sind, Es ist nicht mehr zulössig sich im Nochhinein über Finonzierungsmöglichkeiten umzusehen. Es

betrifft vor ollem Projekte, die noch nicht im Voronschlog sind.

Ergebnis- u. Finonzierungsrechnung sind ober nicht vergleichbor. do in der Ergebnisrechnung z.B.
Abschreibungen und Rückstellungen enlhollen sind wos bei der Finonzierungsrechnung ober
nichi entholten ist. Bei der Finonzierungsrechnung sind wiederum die Kosten und
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Einnohmen der Konlengruppe 5 und 6 (Projekte) enlhollen, wos ober bei der Ergebnisrechnung
nicht berücksichtigt wird.

Die Zinsbelostung f ür 2025 log bei € 326.285,32 bei rd. € 9,2 Mio. Dorlehensvolumen, gegenÜber
von 2024logen wir bei € 360.056,70 bei rd. 9,8 Mio. Die Zinsen stobilisieren sich momenlon, sind
ober im Johr 2026 wieder leicht gestiegen. Wir zqhlen nur für den Kredil Grundqnkouf f. neue
Bouplötze in der Höhe von € 75O.OOO,O0 Zinsen in der Höhe von €€.1?.777,50 im Johr und wir
können den Kredil nicht zurückzohlen do wir zu wenig Bouplölze verkoufen. Es wöre gut, wenn
die Morklgemeinde Wullersdorf Kredite zurückzohlt, welche nicht mit Konol und Wosser gedeckt
sind, und doher solllen wir Bouplölze verkoufen. Wir hoben im Johr 2025 Ki'edite im Wert von €
916.165,86 oufgenommen (100.000,00 Musikheim Neubou lmmendorf,450.000,00 WVA,2l'0.00,00
Slroßenbou, 100.000,00 FF-Ankouf von Fohaeugen eine einmolige Zuzöhlung zu bestehenden
Kredilen im Wert von € 56.165,86 (NÖ Wosserwirtschoftsfond) oufgenommen.

Schuldenentwicklunq 2025:

Schuldenslond zum 1,1,2025 € 9.799.456,90

,.... €9t6.165.86Schuldenzugong 2025 ...

Schuldenstqnd zum 31 .12.2025 € 9.218.353,68

Wir hoben im Housholtsjohr 2025 I I Vorhoben umgesetzt.

FF-Ankouf Moschinen u. Sonierung ..................... € 235.397,50 (NTVA € I 15.000,00)

TBE Wullersdorf Neubou ........................€ 961.496,16 (NTVA €1.063.500,00)

Gemeindeslroßenbou

Neubou u. Umbou Musikheim

Hochwosserschutz Wullersdorf .

Versorgungsleitungen Breitbond Al ....

lnslondholtung von Gülerwegen.........

Stroßenbeleuchtung

WVA-Überwochung < 467.762,82 (NTVA € 464.400.00)

€ 723.988,34 (NTVA € 504.600,00)Abwosserbeseiligung......

Sonierung von Gemeindegeböuden ................................ .... € 56.91 I ,07 (NTVA € 53.000,00)

Wir mussten für diese Vorhoben eine Zuweisung on die Vorhoben in der Höhe von < 837.628,84
tötigen. Die Kredile die wir für die verschiedenen Vorhoben oufnehmen mussten, sind oben
ongeführt.

Folgende größere Boumoßnqhmen wurden bei der Abwosserbeseiligung und im Slrqßenbou im
Johr 2025 durc hgef ü hrt:

STRASSENBAUMAßNAMEN

KG Wullersdorf Held u.Froncke 4. TR Siroßenbou 2024-2026.........

KG Kollodorf F.Long u. Menhofer RV Leitungs-u.Stroßenbou .......

KG Wullersdorf Stroßenb ov 2025 Div.Arbeilen IUP Ziviltechniker ..

.... € 411 .646,29 (NTVA € 500.000,00)

.... € 126.665,84 (NTVA € 277.700,00)

.....€ 32.933,05 (NTVA € 40.000,00)

....€ 1.886,74 (NTVA € 0,00)

..... € 50.45S.58 (NTVA € 50.ooo,oo)

.....€ 42.979,8s (NTVA € r5.000,00)

KG Kollodorf 11066 OD lE div.Firmen, Slroßenmeisterei Holl

KG Wullersdorf 135 div. Arbeiten Slroßenmeisterei Ho11......

KG Wullersdorf div.Arbeiten Boum.Brobenetz
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WASSERVERSORGUNG

WVA Strobog Wien RV 2023-2025

WVA IUP Ziviltechniker div. Arbeilen ..................

WVA Strobog AG ABA 8A18. Hydrontentousch

ABWASSERBESEITIGUNG

ABA Wullersdorf ABA BA l8 Erw. Leithöusl Krems......

ABA Wullersdorf ABA div.Konolonschl.Kollodorf Leithöusl Krems

ABA Wullersdorf ABA BA 102 Leiiungsk. IUP Ziviliechniker

ABA Wullersdorf ABA BA l8 IUP Ziviltechniker

ABA Wullersdorf ABA BA div.Arbeiten IUP Zivillechniker........

A BA Wullersdorf Geböudevermessung lU P Zivillechniker......

ABA Wullersdorf KG Oberstinkenbrunn Swietelsky AG Zwettl

€ 384.875,42

€ 29.492,33

€ 52.245,O7

€ 506.543,63

< 13.368,77

€ r8.000,00

€ 18.703,60

< 23.019,62

€ 2.632,20

< 34.339,02

Minus von 2.339 m3 IVJ - 1.029 m3)

Minus von 2.082 m" (Y J - 4.479 m3)

Minus von 34 m3 (VJ - 510m3)

Minus von 812 m" (VJ - I .320 m3)

Minus von 482 m3 (VJ + 152 m3)

Ziffer: Seite:
l/GR 2026-03-19ö 6

ln den letzten 22 Housholtsjohren (2004 - 2025) wurden für Stroßenboukosten < 9.621.210,23
oufgewendet und größienteils über Eigenmittel sowie Fremdfinonzierung (Dorlehen) wie
nochslehend ongeführt, finonziert.

Doilehensoufnohmen ..€ 2.899.000,00

Bedorfszuweisu n gsmiitel ...... € 3.834.968,50

...... € 3t s.o7 4P4

...... € 280.00d00

......€ 1.888.887,52

Grundverkouf ...........................

Entnohme R1.......

Zuf ührung

Der Verlusl beim EVN Wosser log 2024 bei co. 3l .845 m3 und isl 2025 ouf co. 22.002 m3 gesunken.
Diese Zohlen sind ober ohne Hydronienobnohmen z.B. Feuerwehrübungen, Brondeinsötze, etc.
und ohne Gemeindegeböude, die noch keinen Zöhler hoben. Die Hydronlenspülungen von
Andreos wurden hier mit hinein gerechnei. Mon sieht, doss die lnvesiitionen in monchen
Ortschoflen gegriffen hoben, ober es muss noch weiiergesuchl werden, domit die Verluste
noch weniger werden.

Wosserverbröuche 2025

lmmendorf : Einspeisung EVN

Ablesungen

Kollodorf: Einspeisung EVN

Ablesungen

Hort-Aschendorf : Einspeisung EVN

Ablesungen

Hetzmonnsdorf : Einspeisung EVN

Ablesungen

Schollodorf : Einspeisung EVN

Ablesungen
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Oberslinkenbrunn: Einspeisung EVN 17.120 m"

Ablesungen 14.803 m3 Minus von 2.317 m3 (VJ - 2.640 m3)

Grund: Einspeisung EVN 15.982 m'

Ablesungen 14.671 m3 Minus von 'l 
.31 I m3 (VJ - 5.066 m')

Morio Roggendorf: Einspeisung EVN 8.924 m"

Ablesungen 8.631 m" Minus von 293 m" (VJ - 936 m")

Wullersdorf : Einspeisung EVN 59.274 m"

Ablesungen 46.812 m" Minus von 12.462 m3 (VJ - 1 6.067 ms)

Ergibt eine Einspeisung von der EVN mit 164.968 m3 und einer Ablesesumme von 142.966 m'bei
dieser Summe sind die Mengen für privote Zwecke hineingerechnet. Der Verlust betrögt 22.002
m3. (VJ -31.895 m").

Dos bedeutet wir hoben einen Schoden von co. <34.996,38 inkl. MWSi. im Johr 2025. (€ 47.995,60
Vorjohr)

Der Gemeinderol möge dem Rechnungsobschluss 2025 in der vorliegenden Form sfoffgeben.

Der Anlrog wird einslimmig ongenornrnen.

5 Anderungen der Roumordnung

o 33. ROP - Anderu 5 Flöchenwidmungsplon KG Hort

Der Enlwurf zur 33. Anderung des Örtlichen Roumordnungsprogrommes - Anderung
Flöchenwidmung für die KG Wullersdorf, KG Hori und KG Hetzmonnsdorf - log in der Zeit vom
06.09 2023 bis 18. Oktober 2023zur öffentlichen Einsichlnohme ouf.

Der gegenstöndliche Anderungspunkl wurde zunöchst zurückgeslellt und soll nun beschlossen
werden.

7u dem Anderungsverfohren ist wöhrend der Auflogezeil seitens der Bevölkerung eine
Stellungnohme zu Anderungspunkt 5 KG Hort bei der Morklgemeinde Wullersdorf eingelongi.

Die Verfosserin der Stellungnohme sieht in gegenstöndlichem Anderungspunkt weseniliche
Nochteile für ihr Grundstück Porz. 107/2, welche jedoch nicht nöher erlöutert werden. DorÜber
hinous regt sie on, doss die geplonle Verkehrsflöche kein Privotweg, sondern eine jederzeit
öffentlich zugöngliche Verkehrsflöche werden soll.

Die Gemeinde strebl jedoch einen Weg mit geringem Erholtungsoufwond sowie diesen bei
Bedorf ouch kuafrisiig sperren zu können on. Prinzipiell soll/wird der Weg vorrongig von den
Anroinern genutzt werden.

VERORDNUNG

s1

Örtliches Roumordnungsprogrqmm

Auf Grund des g 24 und $ 25 NÖ Roumordnungsgeselz2Ol4 LGBI. Nr. 3/2015, in der derzeil
geltenden Fossung, wird hiermit dos Örtliche Roumordnungsprogromm für die die KG Hort
(33. Anderung) dohingehend obgeönderl, doss on Stelle der in der zugehörigen Plondorstellung
des Flöchenwidmungsplons kreuzweise rot durchgestrichenen Widmungsorten, welche hiermit
oußer Kroft gesetzt werden, die durch rote Signoturen und Umrondungen dorgestellten neuen
Widmungsorten treten.

Erstellt: Freigegeben: Dolum: Version: Ziffer: Seile:
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s2
Allgemeine Einsichlnohme

Die in $ 1 ongeführte und von der Büro Dr. Poulo, Roumplonung, Rqumordnung und
Londschoftsplonung ZT-GmbH unter Zl. 23089/F33 verfosste Plondorstellung, welche mit einem
Hinweis ouf diese Verordnung versehen ist, liegi im Gemeindeoml wöhrend der Amtsslunden zur
ollgemeinen Einsichl ouf.

s3
Schlussbeslimmung

Diese Verordnung tritt noch ihrer Genehmigung durch die NÖ Londesregierung und noch ihrer
dorouffolgenden Kundmochung mit dem ouf den Ablouf der zweiwöchigen Kundmochungsfrisl
folgenden Tog in Krofl.

Der Gerneinderol möge den gegensföndlichen Ftächenwidmungsplon für die KG Hdrt (APS)
unverönderf gemöß den Enlwurfsunlerlogen vom 21. AugusI2023 und somff der oben genannlen
V erord n u ng beschließen.

Dieser Anirog wird l6:4 Gegensfimmen (SPO) ongenornmen.

b 35. ROP - Anderung des örtlichen Rqumordnu ngsprogromms

Dem Gemeinderot liegt der Verordnungsvorschlog des Plonungsbüros Dr. Poulo für die 35
Anderung des Roumordnungsprogrommes vor.

VERORDNUNG

sr
Örtliches Roumordnungsprogromm

Auf Grund des $ 24 und S 25 NÖ Roumordnungsgesetz 2Ol4 LGBI. Nr.3/2015, in der derzeit
geltenden Fossung, wird hiermit dos Örtliche Roumordnungsprogromm für die KG Aschendorf,
KG Grund, KG Hort, KG lmmendorf. KG Kollodorf, KG Morio Roggendorf, KG Oberstinkenbrunn,
KG Schollodorf und KG Wullersdorf (35. Anderung) dohingehend obgeönderl. doss on Stelle der
in der zugehörigen Plondorstellung des Flöchenwidmungs-plons kreuzweise rot
durchgestrichenen Widmungsorlen, welche hiermit oußer Kroft gesetzt werden, die durch rote
Signoluren und Umrondungen dorgestellten neuen Widmungsorlen ireten.

s2
Allgemeine Einsichlnohme

Die in $ 1 ongeführte und von der Büro Dr. Poulo, Roumplonung, Roumordnung und
Londschoftsplonung ZT-GmbH unter Zl. 24136/F35 verfosste Plondorslellung, welche mit einem
Hinweis ouf diese Verordnung versehen ist, liegi im Gemeindeoml wöhrend der Amtsslunden zur
ollgemeinen Einsicht ouf.
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s3
Schlussbeslimmung

Diese Verordnung tritt noch ihrer Genehmigung durch die NÖ Londesregierung und noch ihrer
dorouffolgenden Kundmochung mil dem ouf den Ablouf der zweiwöchigen Kundmochungsfrist
folgenden Tog in Kroft.

Der Gemein derot möge der oben genonnlen Verordnung für die 35. ROP der KG Aschendorf, KG

Grund, KG Hart, KG tmmendort, KG Kollodort, KG Moriq Roggendort, KG Obersfinkenbrunn, KG

Schollodorf und KG Wullersdorf und den gegenslöndlichen Flächenwidmungsplon lür die
Kellergossen gemäß der Beschlussempfehlung des Büro Dr. Poulo vom 18.03.2026 sowie gemöß
den Entwurtsunlerlogen vom I I . I 1.2025 zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.

c 35. ROP - Teilbebouunqsplon "Kellerqosse" NeuerlossunE

Dem Gemeinderot liegt der Verordnungsvorschlog des Plonungsbüros Dr. Poulo fÜr den, im Zuge
der 35. Anderung des Roumordnungsprogrommes, neu zu erlossenen Teilbebouungsplones
,,Kellergosse" vor.

VERORDNUNG
sr

Allgemeines

Auf Grund der gg 29-34 NÖ Roumordnungsgeselz 2014 LGBI. Nr. 3/2015, in der derzeil
geltenden Fossung wird, ousgehend von den Ergebnissen der Grundlogenforschung und dem
örtlichen Roumordnungsprogromm, der Teilbebouungsplon ,,Kellergosse" für die KG Aschendorf,
KG Grund, KG Hort, KG lmmendorf, KG Kollodorf, KG Morio Roggendorf, KG Oberstinkenbrunn,
KG Schollodorf und KG Wullersdorf erlossen.

Die genoue Abgrenzung
G2407 3 / BOI zu entnehmen.

s2
Gellungsbereich

des röumlichen Gellungsbereiches ist der Plondorstellung (Zl

s3
Plondorslellung

(l ) Die Fesilegung der Einzelheiten der Bebouung und Aufschließung der einzelnen
Grundflöchen sind dieser Verordnung und der vom Büro Dr. Poulo, Roumplonung,
Roumordnung und Londschoftsplonung ZT-GmbH, unter Zl. GZ 24073/BO verfossien
Plondorstellung im Moßstob l:'l000 zu entnehmen.

(2)Die in Absotz (1) ongeführten Plondorsiellungen, welche ous l2 Blötlern soml Legende
besiehen und mit einem Hinweis ouf diese Verordnung versehen sind, liegen im

Gemeindeomt wöhrend der Amtsslunden zur ollgemeinen Einsicht ouf.
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s4
Fesllegung einer Schutzzone

Entsprechend dem Ausmoß der Widmung Grünlond Kellergosse (GKE) wird gemöß $ 30 Abs. 2
2.1 NÖ Roumordnungsgeselz 2014 LGBI. Nr. 3/2015 i.d.g.F. eine Schutzzone festgelegt. Die
Bezeichnung der Schutzone loutel ,,historisch erholtungswürdige Kellergosse".

PRAAMBEL

Die Kellergossen stellen ein bedeutungsvolles Kullurgut dor. Diese zu erholten bedeulet eine
wichlige kulturelle Aufgobe. Dobei liegen die Schwerpunkte ouf der Erholtung des Ensembles
sowie der einzelnen Presshöuser/Vorkoppln in ihrem schlichten, ursprünglichen ortslypischen
Erscheinungsbild.

Ziel dieser Bebouungsbesiimmungen isi es

- der troditionellen Boukultur eine respektvolle Werthollung enlgegenzubringen,
- die historisch gewochsene Kellergosse in ihrem bekonnien Erscheinungsbild ongemessen

und sensibel zu bewohren oder weiterzuentwickeln,
- den Boutypus zu erholten sowie die hislorischen Boudetoils zu bewohren,
- die Erschließungsflöchen und umliegenden Grünröume in ihrem historisch gewochsenen

Erscheinungsbild zu bewohren und von weiteren boulichen Moßnohmen sowie
Vorhoben (Nebengeböude, Schwimmbecken, Einfriedungen, Gelöndeverönderungen,
etc.) freizuholten

- und wesentliche londschoftslypische Sichtochsen und Blickbezüge weiterhin zt)
gewöhrleisten.

Die Richtlinien sollen helfen die überlieferten Strukturen zu bewohren, die bouliche
Erscheinungsform zu erholten, sensibel weiter zu entwickeln und die kulturelle Boutrodition der
.Kellergosse wieder in Erinnerung rufen.

s5
Schulzzonenkolegorie

Kolegorie | - Erhollenswert

Es hondelt sich um ein historisch werivolles Presshous/Vorkoppl, welches in seiner Ursprünglichkeit
erhollen bzw. noch zu erkennen ist.

Der Abbruch des Presshouses/Vorkoopls bzw. Teile derer ist unzulössig. Ausgenomrnen dovon
dürfen schodhofie Bouteile (wie etwo Brustmouer) im Zuge einer Sonierung obgebrochen bzw.
neu errichlet werden. Die Zulössigkeit eines Teilobbruches/Auslousches ist durch die Boubehörde
- bosierend ouf gegebenenfolls erfordedicher Gutochten - zu beslötigen.

Die Wiederherstellung verlorener Teile - elwo der hislorischen Fossode/Doches - ist onzustreben.
Bouhistorisch werlvolle Bouteile bzw. wesenlliche Merkmole des Presshouses/Vorkoppls wie
Goitloch, Zohnschnittgesims, Portol, Fossodenstruktur, Gesimse, Dochziegeleinmörlelung, etc.
sind zu erhollen bzw. ouszubessern. Vorhondene Türstöcke, Eingongstüren, Beschlöge, eic. sind
zu erholien.

Kolegorie ll - Ortsbildprögend

Es hondell sich um Presshöuser/Vorkoppl jüngeren Dotums, welche keinen besonderen
historischen/bouhisiorischen Wert oufweisen bzlt'r. um stork überformle Objekte (etwo
Aufstockungen und Ausbouten der 1960/7oer Johre). Von ollgemein zugönglichen Orlen ous
einsehbore Fossoden und Döcher sind in ihrer Erscheinungsform zu erholten bzw.
wiederheaustellen. Bei überformten Objekten ist eine Rückführung zum ursprünglichen und
einfochen Erscheinungsbild onzustreben.
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Der Abbruch bzw. die Neuerrichlunq - Bezug nehmend ouf den Umgebungsbestond sowie
nochstehender Beslimmungen - isl zulössig

s6
Boukörper

Ursprüngliche und somit hislorisch wertvolle und erhollenswerte Merkmole des Boukörpers wie
Struktur, Kubolur, Proportion und boutechnische Detoils sind zu erholten bzw. bei Neu- und
Zubouten herzustellen.

Bolkone und Dochterrossen sind nicht zulössig.

s7
Fossoden

Ursprüngliche und somil hislorisch wertvolle und erholtenswerte Merkmole der Fossode sind zu

erholten bzw. O"ei Neu- und Zubouten herzuslellen, Putzflöchen sind in ortsüblich historischer Art
und Weise in Hinblick ouf Oberflöchenhoptik, Moteriol und Forbe ouszuführen. Forb- und
Gesloltungsmuster (Fossode. Gewönde, Rohmungen, Foschen, Gesimse, etc.) sind vor
Ausführung on- bzw. vorzulegen und bei Entsprechung von der Boubehörde freizugeben

s8
Döcher

(t) Wesentliche Merkmole des Doches wie Dochform (Sottel-, Schopfwolm-, Wolm- oder
Pultdoch), Dochneigung (30-a5 Grod) und Dochdeckung (kleinteilige Ziegeldeckungen in

rol und Ziegeloptik bzw. ous dem historischen Koniexl obleilbore Deckungsmoteriolien
sowie Dochziegelplotten in Biberschwonzoptik sind zulössig) sind zu erholten bzw. bei Neu-
und Zubouten herzustellen.
Dochflöchenfenster sind nicht zulössig.
Dochgoupen sowie etwoige Ackerslöcke sind nur, in einem untergeordneten Ausmoß ouf
der stroßenobgewondten Seite zulössig.
Dochverblechungen sind nur im geringstmöglichen Ausmoß zulössig;
Dochvorsprünge bzw. Gesimse sind,noch historischem Vorbild im Umgebungsbestond
ouszuführen
Dochrinnen sind, wenn notwendig, ols Höngerinnen ous Blech mit geringslmöglichem
Querschniti zulössig.

(6)

se
Rouchfönge/Komine

Rouchfönge/Komine sind im stroßenobgewondten Bereich des Presshouses zulössig.
Rouchfönge/Komine sind empfehlenswerier Weise in Mossivbouweise und verputzt
ouszuführen. Wenn triftige Gründe dofürsprechen, sind in Einzelföllen Edelstohlkomine in

nieht glönzender Ausführung zulössig

(2)
(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

s10
Fensler, Türen, Tore und weilere Wondöffnungen

(l ) Der historische und ursprüngliche Fensler-, Tür- und Torbeslond sowie weilere Öffnungen wie
Goittürl, etc. inkl. deren Detoils (eingemouerte Fenstervergitterungen, Beschlöge,
Lüftungsflügel, etc.) sind zu erholten bzw. bei Neu- und Zubouten noch hislorischen
Vorbildern in Hinblick ouf Größe, Proportion, Gliederung, Konstruktionsort, Oberflöche,
Forbgebung elc. herzustellen.
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(2)

(3)

5)

4l

Neu hezustellende Fensler, Türen, Tore und weitere Öffnungen hoben sich proportionol
sowie in der Größe in dos Erscheinungsbild des Presshouses bzw. gemöß historischen
Vorbildern einzuf ügen.
Fenster sind ous Holz bzw. in holzöhnlicher Optik ouszuführen.
Türen, Tore und weilere Öffnungen sind in Holzbouweise ouszuführen.
Fensterlöden sowie oufgesetzte Fenstergilter. elc. sind nichl zulössig ousgenommen sie
lossen sich ous dem historischen Kontext obleiten.
Türen und Tore dürfen keine Gloslichten entholten.
Kleine Lüftungsöffnungen in den Außenwönden sind zulössig.

(6)

(71

s ll
Außenonlogen

(l) Nebenoeböude
Die Errichtung von Nebengeböuden (Schuppen, Abstellröume, Gorogen, etc.) und von
boulichen Anlogen, deren Verwendung jener von Geböuden gleicht (Corports, Unterstönde für
Müll), ist nicht zulössig.

Sonilöronlogen sowie bouliche Anlogen für Projekte mit potenziell touristischer bz.,r.
wirtschofllicher Nutzung, beispielweise Rodlerroslen, Verkoufsstönde und dergleichen sind mit
der Boubehörde obzustimmen und gesondert zu behondeln.

(2) Abslell- und Loqerflöchen
Die Errichiung von Stellplöfzen für Fohrzeuge und Anhönger und domil verbundene bouliche
Moßnohmen (Stützmouern, Befestigungen, eic.) sowie etwoige Gelöndeverönderungen die dos
örilich besiehende Gelönderelief, prögende Neigungsverhöllnisse bzw. die Höhenloge
moßgeblich veröndern, sind nichi zulössig.

(3) Unbeboute Flöchen
Unbeboute Flöchen sind begrünl ouszuführen. Zugongsbereiche, Vorplötze. Sliegen und Wege,
elc. dürfen nur regionol- sowie moterioltypisch befestigl und möglichsl sickerföhig ousgestoltet
werden.

(41 Einfriedunoen
Einfriedungen sind nichl zulössig.

(5) Gelönde,Stülzmouern
Dos notürliche Gelönde und sein Höhenverlouf sind weiigehend zu erholten.
Gelöndeverönderungen, die dos örtlich beslehende Gelönderelief, prögende
Neigungsverhöltnisse bzw. die Höhenloge moßgeblich veröndern, sind nicht zulössig.

Stützmouern (ousgenommen Trockensteinmouern und Mouern qus Sichtziegeln) zu öffentlichen
Verkehrsflöchen sind trodiiionellzu verputzen bzw. zu kolken.

(6) Außenbeleuchtunq
Außenbeleuchtungen sind in minimolem Ausmoß. zum Zweck des gesicherten Zugonges
zulössig, wobei diese in dezenter, hisiorisch ongelehnier Ausführung ouszuführen sind.

(7) Geschöftsbezeichnunqen und Werbeeinrichlunoen
- Etwoige Werbeeinrichlungen sind mit der Boubehörde obzustimmen.
- Leuchlkösien sowie dynomische Werbeeinrichlungen sind on Fossoden nichl zulössig.
- Die Verwendung von Signolforben (grelle und/oder fluoreszierende Forbe) ist nicht

zulössig.

s12
Sonnenschulzeinrichlungen und Pergolen

Sonnenschulzeinrichlungen, Morkisen, Rollos und ondere für Kellergossen unübliche Auf- und
Vorbouten sind unzulössig.
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Pergolen (Ronkgerüst) sind ous Holz und ohne Eindeckung nur ouf einer der KellereingongslÜr
obgewondten Seite und in einem untergeordneten Ausmoß zulössig.

s13
Anlennen, lechnische und houslechnische Anlogen

(l ) Sonnenkollekloren, Photovoltoikonlogen. Solellitenonlogen, Antennen sowie Klein-

windkroftonlogen sind nicht zulössig.

(21 Anschlusskösten für Strom, etc. sind möglichst nicht in die stroßenseilige Fossodenflöche
einzubouen. sondern in obgewondte Fossodenflöchen zu inlegrieren. wobei ouf
vorhondene Zierelemenie in Hinblick ouf die Positionierung Rücksicht zu nehmen isl. Sie sind
flöchenbündig und forblich on die Fossode ongeposst ouszufÜhren.

(3) Lüfiungs- und Klimoonlogen, Fillerkösten, Filteroufsölze und sonslige Houstechnikonlogen
müssen sich in ihrer Ausformung in den Umgebungsbereich integrieren und sind nur ouf
slroßenobweichender Seile zulössig.

s14
Schlussbeslimmungen

Diese Verordnung tritt hoch ihrer Kundmochung mil dem ouf den Ablouf der zweiwöchigen
Kundmochungsfrist folgenden Tog in Kroft.

Zugleich werden olle onderen dieser Verordnung widersprechenden Bebouungsvorschriften
oußer Krofl gesetzt.

Der Gerneinderol möge der oben genonnlen Verordnung für die 35. ROP und des
Teilbebouungsplones in den Kellergossen der Morklgemeinde Wullersdort zusfimmen.

Dieser Anlrog wird einstimmig ongenommen.

d Aufhebungsverordnu nq Bousperre KellerEqssen

Dem Gemeinderot liegt die Aufhebungsverordnung für die Bousperre in den Kelleriossen der
Morktgemeinde Wullersdorf vor.

AUFHEBUNGSVERORDNUNG
sr

Aulhebung einer Verordnung

Die Verordnung des Gemeinderots vom 22.10.2025 mit der gemöß S 35 Abs. 3 NÖ

Roumordnungsgesetz 20,l4 LGBI. Nr.3/2015. in der derzeil geltenden Fossung, die Bouperre in

den Kellergossen der Kotostrolgemeinden Wullersdorf, Kollodorf, Morio Roggendorf, Schollodorf,
Oberslinkenbrunn, lmmendorf, Grund, Hetzmonnsdorf, Hort-Aschendorf und Roffelhof fÜr ein
Johr (bis 19.11 .2026) verlöngert wurde, wird

oufgehoben.

Diese Verordnung wird on der Amtslofel der Morktgemeinde Wullersdorf kundgemocht und tritt
sofort in Kroft.
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Der Gemeinderof möge der oben genonnlen Verordnung zur Aufhebung der Bouspene in den
Kellergossen der Kolosfrolgemeinden Wullersdorf, Kolladort, Morio Roggendorf, Schotlodorf,
Obersfinkenbrunn, Immendofi, Grund, He'amannsdorf, Hort-Aschendort und Rofrelhof zustimmen.

Dieser Anlrag wird einstimmig ongenommen.

6 Grundslücksongelegenheilen

o PomperlAndreo - Anlrog oul Kouf eines Gemeindegrundslückes Parz.234/12KG
Schollqdorf

Dem Gemeinderot liegl ein Koufonsuchen von Frou Andreo Pomperl. 2022 Schollodorf ouf
Ankouf eines Gemeindegrundstückes Porz. 234/12 in der KG Schollodorf im Ausmoß von 795m2
vor.

Der Gemeinderof möge dem Ansuchen von Andreo Pomperl, 2022 Schollodorf ouf Ankouf eines
Gemetndegrundsfückes Porz 234112 in der KG Scholtodorf im Ausmoß von 795m', zum Preis von
€ 25,00/m'z, zuzüglich onleiliger Vermessungskosfen, sowie oller übrigen ous dem Kouf
anlollenden Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mil dem Hinwers dos ouf diesem Grundsfück
Bauzwong besfehf, vorbehaltlich der Widmung, slaftgeben.

Dieser Anhog wird einslimmig ongenommen.

b Selmonovik Mirsodo - Antrog quf Kouf eines Gemeindegrundslückes Potz.2351/6 KG
lmmendorf

Dem Gemeinderot liegl ein Koufonsuchen von Frou Mirsodo Selmonovik, 1220 Wien ouf Ankouf
eines Gemeindegrundsiückes Poz. 2351/6 in der KG lmmendorf im Ausmoß von 6,l3m2 vor.

Der Gemeinderol möge dern Ansuchen von Frou Mirsodo Selrnonoyik 1220 Wien ouf Ankouf
eines Gemeindegrvndslückes Parz 235116 in der KG Immendort im Ausmoß von 613m2, zum
Preis von € 30,00/m', zuzüglich anleiliger Vermessungskosfen, sowie oller übrigen ous dem Kouf
onfollenden Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mit dem Hinwels dos ouf diesem Grundsfück
Ba u wt o n g besfehf, v o rbe holtlich d er W id mun g, sfoffgeben.

Dieser Anlrogwird 6:lfGegensfimmen 1öVf, M. Möhring) obgelehnt.

c Schworz Sqro - Ausübung Wiederkoufsrechl

Der Gemeinderot wird über die notwendige Ausübung des Wiederkoufsrechts für dos
Grundstück 234/10 KG Schollodorf von Soro Schworz oufgrund der Nichteinholtung und
verlroglich festgesetzien Bouzwonges informiert.

Der Gemeinderot möge der Einleilung des Wiederkoufsrechls für dos Grundsfück 234/10 KG
Schollodorf (858m'z) zum domaligen Koufpreis in der Höhe von € 13.487,76 inkl. anteiliger
Vermessungskosfen, der Rückkouf wird im Voronschlag 2027 oufgenommen und im Jahr 2027
obgewicke II, zu sli m m e n.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen.

d Bojnoczi Erik - Anlrog ouf Kouf eines Gemeindegrundslückes ?aru.1289/7 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Koufonsuchen von Herrn Erik Bojnoczi. I 
,l70 

Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundslückes Porz. I 28917 in der KG Wullersdorf im Ausmoß von 720m2 vor.
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Der Gerneinderol möge dern Ansuchen von Herrn Erik Boinoczi, lI70 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundslückes Porz 1289/7 in der KG Wullersdorf im Ausmaß von 720m', zum Preis von
€ 70,00/mr, zuzüglich onleiliger Vermessungskosfen, sowie oller übrigen ous dern Kouf
onfollenden Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mil dem Hinweis dos ouf diesem Grundsfück
B o u zw o n g bes fehf, v o r beh olllic h d e r W id mun g, sfoflgeben.

Dieser Anlrog wird t7:3 Gegensfimm en GPö) ctngenommen.

e Holzer Roso - Ankoul der Porzellen 290 und 291 KG Oberslinkenbrunn

Dem Gemeinderol liegt der Vorvertrog zwiSchen Frou Roso Holzer und der Morktgemeinde
Wullersdorf über den Ankouf der Porz. 290 (574m21und 291 (499m2) KG Oberstinkenbrunn mit der
Widmung Boulond Agror (BA) zum vereinborten Koufpreis von insgesomt € 30.000,00 vor.

Der Gemeinderol möge dem Vorvertrog zwischen Frou Roso Holzer und der Morklgemeinde
Wullersdorf über den Ankouf der Porz 290 (574m'z) und 291 (499m") KG Obersfinkenbrunn mil der
Widmung Boutond Agror (BA) zum yerelnboden Koufpreis von insgesoml € 30.000,00 zuslimmen.
Dos Noloriol Mag. Pfitzner,2020 Hollobrunn soll einen enfsprechenden Kaufvertrag oufsefzen.

Dieser Anlrog wird l6:4 Gegensfimmen (SPö) angenommen.

f Dqwed Mohomed - Anlrog quf Pochl Pqrz. 1 1 /4 KG Mqrio Roggendorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Mohomed Dowed. 2O4l Morio Roggendorf ouf
Pochlung des Gemeindegrundstücks Poz. 11 /4 KG Morio Roggendorf vor..

Der Gerneinderol möge dem Ansuchen von Herrn Mohomed Dowed, 2041 Morio Roggendorf
auf Pochlung des Gem eindegrundsfücks Parz I I /4 KG Morio Roggendorf im Ausmoß von 68m2

per 01.01.2026 slollgeben.

Dieser Anlrag wird einslimmig angenommen.

Köck Sebostion - KündiEuns Pqchl Porz. 1566 KG Grund

Dem Gemeinderot liegt die Kündigung der Pochi von Herrn Seboslion Köck, 2020 Mittergrobern
für eine Teilflöche der Poz. 'l566 KG Grund im Ausmoß von 3.800m2 vor.

Der Gemeinderol möge die Kündigung der Pochl von Herrn Sebosfion Köck, 2020 Millergrabern
für die Porz 1566 KG Grund per 31.12.2025 zur Kennlnis nehmen.

Die Kündigung wird zur Kennlnis genommen.

h Jekel Sobine - Anlroq quf Pochl Pqrz. 1566 KG Grund

Dem Gemeinderoi liegt ein Ansuchen von Frou Sobine Jekel, 8753 Fohnsdorf ouf Pochlung des
Gemeindegrundstücks Porz. 

,l566 
KG Grund im Ausmoß von 3.800m'? vor.

Der Gernein derol möge dem Ansuc hen von Frou Sobrne Jekel, 8753 Fohnsdorf ouf Pochfung des
Gemeindegrundsfücks Porz t 566 KG Grund im Ausmaß von 3.800m'z per 01.01.2026 stoftgeben.

Dos Absfecken des Areols wird mil der Orlsvorsleherin Hefke Bouer durchgeführt, ouf einem PIon

eingezeichnel und es kommf der londwirtschoflliche Pochl zur Anwendung.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.
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i PqchlunEen von Teilflöchen der Pqrz. I O2/7 (Weg) KG Hort

Dem Gemeinderot liegen 3 Ansuchen zur Pochtung einer Teilflöche der Porz. 102/7 KG Hort vor

Evo-Morio Ulrich, TF enllong der Liegenschoften 99/2und 102/6 - 2SOm2

Tonjo Weber und Rudolf Horoczek, TF entlong der Liegenschoft lO2l8 - 135m,

Potricio Voldhous, TF entlong der Liegenschofl 102/2 - 135m,

o) Der Gemeinderol möge der Verpochlung einer Teilflöche der Parz 102/7 KG Hort Go.
250m2) on Eva-Morio Uhich hinler den Liegenschoffen 99/2 und 102/6 KG Hort per
01.01.2026 zu einem jährlichen Anerkennungszhs von € 15,00/Johr, unler der Bedingung,
doss der Gemeinde die Grobenpflegemoßnohmen jederzeil ermöglichl wird, zustimmen.

Dieser Anlrag wird 16:4 Gegenstimmen (SPö) ongenommen.

b) Der Gemeinderol möge der Verpachlung einer Teilflöche der Porz 102/7 KG Hort (co.
135m'z) on Tonjo Weber und Rudotf Horoczek hinler der tiegenschoft 102/8 KG Horl per
01.01.2026 zu einem jährlichen Anerkennungsz'ns von € 15,00/Jahr, unler der Bedingung,
doss der Gemeinde dfe Grobenpflegemoßnohmen jederzeit ermöglicht wird, zuslimmen.

Dieser Anlrag wird I 6:4Gegensfimmen (SPö) ongenommen.

c) Der Gemeinderot möge der Verpochlung einer Teilflöche der Porz 10217 KG Hgrt (co.
135m2) on Potricio Voldhous hinter der liegenschofl 102/2 KG Hort per 01.01.2026 zu
einem jöhrlichen Anerkennungszhs von € 15,00/Jahr, unler der Bedingung, doss der
Gem einde die Groben pf I e ge m o ß nohrn en je d e r-zeil er m ö gli cht w i r d, zu sti m me n.

Dieser Anlragwird t6:4 Gegenstimmen (SPö) angenommen.

j Zeller Leonhord - Ansuchen um BefesliE lout Vorplotzregelung

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Leonhord Teller, 2041 Helzmonnsdorf um
Befesligung einer Teilflöche des öffentlichen Gutes. Porz. Nr. 427 KG Hetzmonnsdorf im Ausmoß
von co. 40 m2 ouf eigene Kosten und um eine Förderung unier Bedocht ouf die
Vorplotzregelung, vor.

Der Gemeinderot möge dem Ansuchen von Herrn Leonhard Zeller, 2041 Helzmonnsdorf um
Befesltgung einer Teilfläche des öffenllichen Gufes, Porz Nr. 427 KG Hehmannsdort im Ausmoß
von co. 40 ,m' ouf eigene Kosfen und um eine Förderung unler Bedochf auf die
Vorplolzregelung, mii einer Förderung bis moximol I5 m'z d € 100,00 (gesomf maximol € 1.500,00)
die Auszohlung erfolgl innerhalb des zweiffolgenden Kolenderjohres noch Rechnungslegung.
unler der Voroussetzung. doss dos öffenllkhe Guf von jedermonn benühl werden konn,
sloffgeben.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

k Burger Johonnes - Ansuchen um von öffenllichem Gul KG Kollqdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Johonnes Burger, 2042 Kollodorf um
Befestigung einer Teilflöche des öffenllichen Gutes, Porz. Nr. 1143/1 und der Porz. tt35 KG
Kollodorf ouf eigene Kosten vor.
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Der Gerneinderat möge dem Ansuchen yon Herrn Johonnes Burger, 2042 Kolladort um
Befesligvng einer Teilftäche des öfrenllichen Gufes, Parz Nr. ll43/l und der Porz lt35 KG

Kallodorf ouf eigene Kosfen, zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.

I Mqierhofer Thomos und Andreo - Ansuchen um Befesligung von öflenllichem Gul

Dem Gemeinderot liegt dos Ansuchen von Fomilie Moierhofer, 204'l Wullersdorf ouf Befesligung
einer Teilflöche der Porz. Nr. 1187/30 KG Wullersdorf im Ausmoß von co. 180 m'?ouf eigene
Kosfen, vor.

Der Gemein derol möge dem Ansuc hen von Fomilie Moierhofer, 2041 Wullersdort ouf Befesfi,gung

einer Teilflöche der Porz. Nr. lle7/3O KG Wuttersdorf im Ausmoß von cc,. 180 m" ouf eigene
Kosfen, unler der Bedingung, doss dos öffenlliche Gul von iedermonn benÜlzt werden konn,
sfoffgeben.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenornmen.

m Pimberger Reinhord und Anito - Ansuchen um Befesligung von öffenllichem Gul

Dem Gemeindercl liegt dos Ansuchen von Fomilie Pimberger, 2042 Kollodorf ouf Befesligung
einer Teilflöche der Poa. Nr. I 

.]34 
KG Kollodorf im Ausmoß von co. 350 m'z ouf eigene Koslen, vor.

Der Gerneinderol möge dem Ansuchen yon Fomilie Pimberger, 2042 Kolladort ouf Befesfigung
einer Teilflöche der Parz Nr. ll34 KG Kollodorf im Ausmoß von co. 350 m'ouf elgene Kosfen,

unler der Bedintgung, doss dos öfrenlliche Gul von jedermonn benütd werden konn, sfoffgeben.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommeni.

n Teilungsplon G7: 43416 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt der Teilungsplon der ARGE Vermessung, 2020 Hollobrunn GV: 434161Ür

die KG Wullersdorf vor.

Der Gemeinderol möge dem feflungspton der ARGE Vermessung, 2020 Hollobrunn mil der GZ:

43416 für die KG Wullersdort und der Aufnahme in dos öffenlliche Gut

von Porzelle on Parzelle

IO88/14-25m2 MGWullersdorf lO88/13- 25m2 MGWutlersdorf

lO88/15 - 25m' MG Wultersdort lO88/13 - 25m2 MG Wullersdort

sloffgeben.

Dieser Anlrog wird einstimmig ongenommen.

o Teilungsplo n G7: ,52612 Aml der NÖ Londesregierung OD Wullersdorf

Dem Gemeinderqt liegt der Teilungsplon des Amts der NÖ Londesregierung GZ: 52612 fÜr die
Ortsdurchfohrt Wullersdorf, 135 km 12.18-13.25,L39 km 7.10-7.50 und 11068 km 0.90-1.10 vor.

Kundmqchung
Der Gemeinderot der Morkigemeinde Wullersdorf hot
beschlossen:
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Nicole Schinnerl Bgm. Richord Hogl 25.03.2026 2

in seiner Sitzung om 18.03.2026

Ziffer:
1/GR 2026-03-r 8 ö

Seiie:
t7



1.1) Die in beiliegender Vermessungsurkunde des Amtes der NÖ Londesregierung, Abteilung
Allgemeiner Boudienst GZ 52612 in der KG Wullersdorf dorgesiellten und nochfolgend
ongefÜhrten TrennstÜcke werden dem öffenllichen Verkehr entwidmet und on die in der
Vermessungsurkunde ongeführten neuen Eigentümer überlrogen:

Trennstück Nr. 19, 57

1.2.) Der Restteil der nochfolgend ongeführlen und sich im öffentlichen Gul befindlichen
Grundstücke verbleibt im öffentlichen Gut bei gleich gebliebener Widmung:

GrundstÜck: Nr. l09i/17,1125/36,1183/2,1184/1, 1185, 1186, 1187/1,ll90, ll9l, lt96/3, 119614,
1199,1206,121 I

2.1) Die in beiliegender Vermessungsurkunde des Amtes der NÖ Londesregierung, Abteilung
Allgemeiner Boudienst, GZ 52612 in der KG Wullersdorf dorgestelllen und nochfolgend
ongefÜhrten Trennstücke werden in dos öffentliche Gut der Gemeinde übernommen:

Trennslück Nr. 6, 7, 8, 12, 13, 17 , 18, 21 , 24, 25, 27, 29, 30, 31 , 32, 34, 35, 37, 39, 41 , 43, 44, 46,48, SO,

5r, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 68, 69,73, 74

2,2) Die Äochfolgend ongeführten Grundstückc wcrden in dos öffentliche Gut der Gemeinde
übernommen:

Grundstück Nr. I 193/3, ll97 /4, 1198/4

3.) Die Vermessungsurkunde ist ein fesler Bestondteil dieses Beschlusses und liegt beim
Gemeindeomt wöhrend der Amtsstunden zur Einsicht ouf. Gegen eine Verbücherung gemöß gg
15 ff Liegenschoftsteilungsgeseiz bestehi kein Einwond.

Der Gemeinderal möge dem Teilungsplon des AmIs der Nö Londesregierung GZ: 52612 für die
Ortsdurchfohrt Wullersdorf, 135 km 12,18-13.25, L39 km 7.10-7.50 und L1068 km 0.90-1.10 und der
Aufnohme in und der Enlwidmung ous dem öffenllrchen Gul zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen.

p Bereinigung Grundbuch - Übernohme von Grundslücken in öflentliches Gul KG Kollodorf

Dem Gemeinderol liegt ein Schreiben der NÖ Boudirektion betreffend grundbücherlicher
Bereinigung der Eigentumsverhölf nisse der Porzellen I 136 und I 137 KG Kollodorf .

Diese sollen vom Lond Niederösterreich (Londesstroßenverwoltung) öffentliches Gut in dos
öffentliche Gut der Morklgemeinde Wullersdorf übergehen.

Der Gemeinderat möge der grundbücherlichen Bereinigung der Eigentvmsverhölfnisse der
Parzellen 1136 und ll37 KG Kollodorf und der Übernohme beider Grundstücke vom Land
Niederösfeneich (Londessfroßenverwollung) öffenfliches Gut in dos öffenlliche GuI der
Marklge m ernde Wullers dort zu slim m en.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen.

7 Anderung der Sqlzung des Musikschulverbondes Hollqbrunn
Der Gemeinderot der Morktgemeinde Wullersdorf möge folgende Anderungen der'sotzung des
Musikschulverbon{es Hollobrunn ob 01.01.2026 beschließen:

. Anderung der beteiligten Gemeinden - g 2

. Anderung des Schulnomens - $ 3

. Anderung der Anzohl der Vorstondsmitglieder - $ 6
Ersiellt: Freigegeben: Dotum: Version:
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Die betroffenen Bestimmungen (blou hinterlegt) der Sotzung loulen nun wie folgt:

SATZUNG

s2
Beleiligte Gemeinden

Dem Gemeindeverbond gehören folgende Gemeinden on:

Albernciori

Göllersdorf

Grobern

Guntersdorf

H<s,:Jres

HOt,rgSCtcrrf

Hollobrunn

Mrsrlberq

Noppersdorf-Ko m mersdorf

Pctners,ic,r!

Rovelsboch

Seef elcl-i'.cclrslz

Wullersdorf

s3
Aufgoben des Gemeindeverbondes

Aus dem eigenen Wirkungsbereich der verbondsongehörigen
Gemeindeverbond die Errichlung. Erholtung, Verwollung und
,{s..n, I,c,;11,7/g HOllqbrUnn.

Gemeinden obliegt dem
FÜhrung dör 

^v1 
':sik- ue ,l

s6
Verbondsvorslond

(1) Der Verbondsvorstond besleht ous dem Verbondsobmonn ols Vorsitzenden. seinem
Slellverlreler und iii weiteren Mitgliedern (Leiler der Musikschule Hollobrunn,
Kossenverwolter und Buchführer des Gemeindeverbondes, sowie je ein Mitglied von den
Gemeinderöten der verbondsongehörigen Gemeinden). Die übezöhligen Mitglieder
normiert der Gemeinderot der Stodtgemeinde Hollobrunn.

(2) Die Funktionsperiode des Verbondsvorstondes beginnt mit der Beslellung seiner Mitglieder
und endet mit der Bestellung des neuen Verbondsvorstondes, die spöteslens innerholb von
6 Monoten noch jeder ollgemeinen Gemeinderotswohlvozunehmen isl.

(3) Dem Verbondsvorstond obliegt:
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l. Vorberotung und Antrogstellung der zum Wirkungskreis der Verbondsversommlung
gehörenden Angelegenheiten,

2. Erlossung von Verordnungen,

3. Entscheidung im lnstonzenzug und Ausübung der oberbehördlichen Befugnisse.

4. Entscheidung in ollen Angelegenheiten. die einer Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde bedürf en,

5. Aufnohme stöndiger Bediensteter des Gemeindeverbondes, sowie die Auflösung des
Dienslverhöltnisses solcher Bediensleter, insbesondere die Bestellung des Leilers der
Musikschule

6. Abschluss von Rechtsgeschöften, durch die sich der Gemeindeverbond zu Leistungen
verpflichtel.

7. Beschlussfossung über Antröge gemöß $ 17 Abs. 4 NÖ Gemeindeverbondsgesetz

8. Durchführung der Abwicklung im Folle der Auflösung gemöß S 2l Abs. I NÖ
Gemeindeverbo ndsgesetz.

(4) Zu einem gültigen Beschluss des Verbondsvorstondes ist die Anwesenheit von zwei Drittel
der Mitglieder und die Mehrheit von zwei Drittel der obgegebenen Stimmen erforderlich.

Der Gemeinderol der Marklgemeinde Wutlersdorf möge die Anderungen der Sofzung des
Älusikschulverbondes Hollobrunn ob 1.1.2026 in den SS 2, 3 und 6 beschließen.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

I Beschluss über die Vereinborung gemöß $$ 4 und 20o NÖ
Gemeindeverbq ndsgeselz

Der Gemeinderot der Morktgemeinde Wullersdorf möge die folgende Vereinborung gemöß gg
4 und 20 o NÖ Gemeindeverbondsgesetz mil Wirksomkeit ob dem Schuljohr 2026/2027
beschließen:

VEREINBARUNG gemöß $$ 4 und 20o

NÖ GEMEI N DEVERBANDSGESETZ

t.

der Morktgemeinde WullersdorfDer Gemeinderol
folgende Vereinborung:
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,,Der Musikschulverbond Hollobrunn vereinbori mit den Gemeinden Alberndorf, Hodres,
Hougsdorf, Moilberg, Pernersdorf und Seefeld-Kodolz den Übergong des Gemeindeverbondes
der Musikschule Pulkoutol im Wege der Gesomtrechtsnochfolge ob dem Schuljohr 2026/2027
ouf den übernehmenden Verbond,,Musikschulverbond Hollobrunn".

Der zusommengeschlossene Gemeindeverbond trögf den Nomen ,,Musikschulverbond
Hollobrunn"

und besorgt gemöß seiner Sotzung folgende Aufgoben:
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,,Aus dem eigenen Wirkungsbereich der verbondsongehörigen Gemeinden obliegl dem
Gemeindeverbond die Errichtung, Erholtung, Verwoltung und Führung der Musik- und
Kunstschule Hollobrunn.

Die Sotzung bildet einen wesenllichen Bestondteildieses Gemeinderolsbeschlusses".

il.

Diese Vereinborung wurde vom Gemeinderot der Morklgemeinde Wullersdorf in seiner Sitzung
om 18.03.2026 beschlossen. Die Fertigung dieser Vereinborung erfolgt gemöß $ 55 NO

Gemeindeordnung I 973, LGBI. 1000, unter Beisetzung des Siegels der Gemeinde. ,

Der Gemeinderot der Morklgemeinde Wullersdoü möge die vorliegende Vereinborung gemöß
gg 4 und 20a Nö Gemeindeyerbondsgeseh mit Wirksomkeil ab dem Schuljohr 2026/2027
beschließen.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

Anmerkung: GR Sondro Triftenwein vedössl vor Abstimmung zu Punki 9 die Silzung und betrift
donoch die wieder.

I Vergobe Gemeindewohnung
Dem Gemeinderot liegen, noch Kündigung des Mietvertroges von Henn Soscho Mochovsky,
ocht Bewerbungen für die ousgeschriebene Gemeindewohnung 2041 Wullersdorf, Houptplotz
28/4, vor.

Rophoel Sulzer / Morio Spitzer / Fom.Zipperer/Cech / Morie-Louise Mittelmoier / Leno Triltenwein
/ Friedrich Wickenhouser / Julion Rieglhofer / Soscho Gruber

GfGR Sfefon Vielze sfellf den Anlrog eine geheime Abslimmung mitfels Sfr'rnmzeffel zwischen den
Kondidolen Leno Triftenwein und Frigdrich Wickenhouser vorzunehmen.

Dieser Antrog wird einslimmig angenommen.

Als Wohlhelfer werden GR A,lichoel Möhring, GR Moflhios Brouneis und GR Harold Weisi beslimmL

Auf LenoTrittenwein follen t3 Sfimmen, auf FriedrichWickenhause(follen 6 Slimmen

Domit wird die Gerneindewohnung 2041 Wullersdort. Houplplolz 28/4 per 01.04.2026 on Leno
Trittenwein vergeben.

l0 Slroßenbqu

Dem Gemeinderot liegt dos Angebot der Firmo Held&Froncke bzgl. der Asphollierungsorbeiten
bei der TBE Wullersdorf ouf Preisbosis des Rohmenvertrogs 2024-2026 in der Höhe von € 27.989,84
inkl.20% MwSt. vor.

Der Gemernderol möge dem Angebol der Firmo Held&Froncke und domit den
Asphollierungsorbeifen bei der TBE Wullersdorl ouf'Preisbosis des Rohrnenvedrogs 2024-2026 in
der Höhe von €27.989,84 inkl. 20% MwSt. zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig angenommen.

Erstelli:
Nicole Schinnerl

Freigegeben:
Bgm. Richord Hogl

Doium:
2s.o3.2026

Version:
2

Ziffer:
r/GR 2026-03-r8ö

Seite:
21



II EVN

EVN Lichtservice lnformolion - Behebung von Kobelschöden in Wullersdorl in der
Bohnslrqsse und Grunderslrosse

Dem Gemeinderot liegt die lnformotion über eine Zusolzvereinborung L-B-l6-170-88 der EVN
Energieveririebs GmbH & Co KG über die bereits durchgeführte Behebung von Kobelschöden in
der KG Wullersdorf in der Bohnstrosse und Grunder Strosse in der Höhe von € 5.429.69 exkl. Ust.

OHNE Zuzohlung der Gemeinde vor.

Der Gemeinderol möge der Zusalzvereinbarung L-B-l6-170-88 der EVN Energieverlriebs GmbH &
Co KG über die bereirls durchgeführle Behebung von Kobelschöden in der KG Wullersdort in der
Bohnslrosse und Grunder Slrosse in der Höhe von € 5.429,69 exkl. Usf. OHNE Zvzohlvng der
Gemeinde zur Kennlnis nehmen.

Diese lnformolion wird zur Kennlnis genomrnen.

b Netz NÖ GmbH - Vereinborung über die Grundbenülzung KG Grund

Dem Gemeinderot liegt dos Bouvorhoben der Netz Niederösterreich GmbH in der KG Grund und
die Vereinborungen über die Grundbenützung von öffentlichem Gul ouf den Porzellen I340.
1341/1,1345, 1346, 1347/1,1470/1 KG Grund vor und dos Ansuchen ouf dos Recht elektrische
Leilungen und Leitungsstützpunkle, zugehörige Erdungsonlogen und Telekommunikotionsleilung
und -onlogen zu errichten.

Der Gernernderat möge dem Bouvorhoben der Nelz Niederöslereich GmbH in der KG Grund,
den Vereinborungen über die Grundbenülzung von öflenllichem Gul ouf den Panetlen 1340,
l34l/1, 1345, 1346, 1347/1, 1470/l KG Grund und dem Ansuchen ouf dos Rechf elekfn'sche
Leilungen und Leilungssfüfzpunkfe, zugehörige Erdungsonlogen und Telekommunikolionsleilung
und -onlogen zu errichten, zuslimmen.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

c EVN Lichlservice - Zusolzvereinborung über die Neuverkobelung und Auslousch von LP

sowie Neuerrichlung einer ESP in Grund im Berich Bohnhofsiedlung

Dem Gemeinderot liegt die Zusolzvereinborung L-B-'I6_170-89 zur Neuverkobelung und dem
Austousch von Leuchtpunkten, sowie der Neuerrichlung einer ESP in der KG Grund im Bereich
Bohnhofsiedlung vor.

Der Gemernderol möge der Zusotzvereinbarung L-B-16_170-89 zur Neuyerkobelung vnd dem
Ausfousch von Leuchlpvnklen, sowie der Neuenichlung einer ESP in der KG Grund i,m Bereich
Bohnhofsiedlung in der Höhe von € 35.744,48 inkl. 20% Ust. zusfimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenommen.

l2 DEV Mqriq Roggendorf - Sqnierung Dorfhqus

Dem Gemeinderol liegen, noch dem Gemeinderotsbeschluss 6/GR 2022-10-27 öTOP 9, erneut
die Angebote zur Sonierung des Dorfhouses Morio Roggendorf vor.

Fo. Brobeneiz € 41.835,50 inkl. 2O% MwSl. vormols € 23.673,9 6 inkl. 20% MwSt.

Fo. Schüller Bou n/o vormols €25.920,97 inkl2O% MwSt.

Fo. Wotzinger n/a vormols €26.537,88ink1.20% MwSt.

Ersielli: Freigegeben: Doium: Version: Ziffer: Seite:
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Fo. Döllerbou

Fo. wds Bou GmbH

€ 26.77 5,1 3 inkJ. 2O% MwSt.

€ 30.213,31 inkl.2O% MwSt.

o) Der Gemeinderol möge den Gemeinderolsbeschluss 6/GR 2022-10-27 ö TOP 9 in
. welchem der Auftrag on die Firmo Brabenelzin der Höhe von € 23.673,96 inkl. 20% MwSt.

vetgeben w urde, oufheben.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.

b)'Der Gemeinderol möge der Vergabe der überorbeilelen Baumoßnohmen dm Dorthaus
Mario Roggendorf on die Firmo Döllerbau in der Höhe von € 26.778,13 irnkr. 20% MwSl.

sfoflgeben.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen.

l3 Jugendmusikverein Wullersdorf - lnveslilionen und Nulzung des
Gemeindewqppens
q Küchenzeile

Dem Gemeinderot liegt ein Angebot der Firmo Wohnideen Mottes in der Höhe von € 12.186,00

inkl.20% MwSt. vor.

Der Gemein dera| möge dem Ängebol der Firmo Wohnideen Älolles in der Höhe von € l2.l86,00
inkl.20% MwSt für die Küchenzeile im /Ulusikheim Immendofi zustimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

Anmerkung: gfGR Sfefon Vielze und gfGR Kurt Ernsl verlossen vor Abslimmung zu Punkl l3b die
und befrelen danoch die wieder.

b WC-Trennwönde

Dem Gemeinderoi liegen Angebote für die Errichtung von WC-Trennwönden vor

Tischlerei Ernst und Vietze € 3.330.51 inkl.2O% MwSt.

Tischlerei Windbrechtinger < 3.722,40 inkl. 20% MwSt.

TischlereiHogmonn €3.723,60ink.20% MwSi.

Der Gemeinderat möge der Vergabe zur Errichtung von WC-Trennwönden on die Firmo Ernsl und
Vietze in der Höhe von € 3.330,51 inkl.20% MwSL zusfimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

c Nulzung des Gemeindewoppens

Dem Gemeinderoi liegt dos Ansuchen des Jugendmusikvereins Wullersdorf ouf Nutzung des
Gemeindewoppens für die Anferiigung einer Spenden- und Ehrentofel vor.'

Der Gemeinderol möge dern Ansuchen des Jugendmusikvereins Wullersdort auf Nutzung des
Gemeindewoppens für die Anlerligung elner Spenden- und Ehrentofel zuslimmen.

Dieser Anlrog wr'rd einslimmig angenommen.
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l4 WVA Wullersdorf BA 12 - Annohmeerklörung Fördermittel qus Nö
Wqsserwirlsc hottsfon ds

Dem Gemeinderol liegt die Annohmeerklörung des Londes NÖ - Wosserwirtschoftsfonds für dos
Projekt WVA Wullersdorf BA l2 Erweiterung KG Wullersdorf und lmmendorf vor.

Der Gemeinderot möge der Annohme von Fördermifteln ogs dem Nö Wosserwirfschaflsfonds für
die WVA Wuttersdorf BA 12 En*eilerung KG Wutlersdofi und tmmendofi in der Höhe von
rnsgesomf < 7 4.250,00 zuslim men.

Dieser Antrog wird einstimmig ongenommen.

l5 ABA Wullersdorf BA l7 - Annohmeerklörung Fördermittelqus NÖ
Wqsserwirlsc hotlsfonds

Dem Gemeinderot liegt clie Annohmeerklörung rCes Loncles NÖ - Wosserwirtschcrftsfoncls firr clc.rs

Projekt ABA Wullersdorf BA l7 Erweiterung KG Wullersdorf und lmmendorf vor.

Der Gemeinderot möge der Annahme von Fördermilleln ous dem Nö Wosserwrrlschoftsfonds für
die ABA Wullersdort BA lV Erweilerung KG Wullersdorf und lmmendort in der Höhe von insgesomf
€7.549,00 zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einstimmig ongenommen.

l6 Förderungen

o Jugend lmmendorf

Dem Gemeinderoi liegt ein Ansuchen der Jugend lmmendorf um finonzielle Unterstützung für
die obgeschlossene Renovierung des Jugendheims lmmendorf vor. Dem Ansuchen liegen
Rechnungen in der Höhe von insgesomi < 1.397,98 inkl. MwSt. vor.

Der Gemeinderal möge dem Ansuchen der Jugend lmmendofi um finanzielle Unlerstülzung für
die obgeschlossene Renovierung des Jugendheirns lmmendorf in der Höhe von insgesoml €
I.397,98 inkL rttlwSf. zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenommen.

b BüchereiWullersdorl

Dem Gemeinderol liegt ein Ansuchen der Bücherei Wullersdorf um finonzielle Unlerstützung für
verschiedensle Veronslollungen im Johr 2026in der Höhe von € 2.000;00 vor.

Der Gemeinderol möge dem .Ansuchen der Bücherei Wullersdorf um finanzielle Unlerslülzung für
verschiedensle Veronsfollungen im Johr 2026 in der Höhe von € 2.000,00 zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenomrnen.
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c FF Helzmqnnsdorf - PV

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen der Freiwilligen Feuerwehr Hetzmonnsdorf um finonzielle
Unterslützung für die instollierte PV-Anloge ouf dem Feuerwehrhous Helzmonnsdorf lout Protokoll
des Energieousschusses vom 02.,l0.2025 vor.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen der Freiwilligen Feuerwehr Helzntonnsdort vm finonzielle
Unlerslülzung in der Höhe von < 2.000,00 inkl. 20% MwSf. Jür die inslollierle PV-Anloge ouf dem
Feuerwehrhous Helzmonnsdort bü Gemeinderofsbeschluss 6/GR 2025-12-10 ö IOP 8 sfoffgeben
und die Auszohlung im Johr 2027, noch Budgelierung der Koslen im VA 2027, beschließen.

Dieser Anirag wird einstimmig angenommen,

9.9.9

Schriftführer Bürgerme

okollfertiger (SPÖ)

,tr o.,,&

ff"
Protokollfertiger (FPÖ)
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